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Kindesrechte; Elternverantwortung; Pflichten der staatlichen Gemeinschaft    
                                                     (Auszug zur Konferenz vom 4.5.2023)          
                                       
                                       Grundgesetz  
Art 1 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt. 
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als 
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. 
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als 
unmittelbar geltendes Recht. 
 
Art 2 
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt  
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In 
diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 
 
Art 6  
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie 
getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu 
verwahrlosen drohen. 
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und 
seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. 
 

Zur  Verfahrensgestaltung, die nicht nur die Rechte des einzelnen Kindes konkret festzustellen, 
sondern nach den Vorgaben des Grundgesetzes durchgängig auch den naturrechtlichen Vorrang der für 
die Erziehung und Betreuung des Kindes zuständigen Eltern vor Eingriffen zu beachten hat, 
Bundesverfassungsgerichts vom 10. September 2009 - 1 BvR 1248/09 (ZKJ 2009,S. 493 ff) 

 
                                                          BGB 
 
§ 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 
(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die 
Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu 
treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. 
(2----- 
(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere  
1.Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der 
Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen, 
2.Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, 
3.Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine andere Wohnung zu 
nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten oder zu bestimmende andere Orte 
aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält, 
4.Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem Kind herbeizuführen, 
5.die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge, 
6.die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge. 
(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten 
treffen. 
 
                                                  Elternverantwortung    
           
§ 1626 Elterliche Sorge, Grundsätze 
(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). Die 
elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes 
(Vermögenssorge). 
(2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und das wachsende 
Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem Handeln. Sie besprechen mit dem Kind, 
soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben Einvernehmen 
an. 
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(3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. Gleiches gilt für den Umgang 
mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung 
förderlich ist.                         
                                                                  
§ 1631 BGB Inhalt und Grenzen der Personensorge 
(1) die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu 
beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. 
(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und 
andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. 
                                            
                                   Unterstützung durch das Gericht 
 
§ 1631 BGB Abs. 4: Das Familiengericht hat die Eltern auf Antrag bei der Ausübung der 
Personensorge in geeigneten Fällen zu unterstützen. 
 
                                                                         StGB 
 
          Gesetzliche Verbote im Hinblick auf elterliches Handeln  Kindern gegenüber 
 
§ 171 StGB Verletzung der Fürsorge – oder Erziehungspflicht. 
Wer seine Fürsorge – oder Erziehungspflicht gegenüber einer Person unter 16 Jahren gröblich verletzt und 
dadurch den Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt, in seiner körperlichen oder psychischen Entwicklung 
erheblich geschädigt zu werden, einen kriminellen Lebenswandel zu führen oder der Prostitution nachzugehen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
§ 13 Begehen durch Unterlassen 
(1) Wer es unterläßt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, ist nach diesem 
Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, daß der Erfolg nicht eintritt, und wenn das 
Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht. 
(2) Die Strafe kann nach § 49 Abs. 1 gemildert werden. 
 
 
 
           Gesetzliche Verbote , Kinder körperlich oder seelisch zu verletzen 
 
§ 223 StGB Körperverletzung  
(1) Wer eine andere Person körperlich mißhandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
(2) Der Versuch ist strafbar.  
 
§ 224 StGB Gefährliche Körperverletzung  
(1) Wer die Körperverletzung  
durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen,  
mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs,  
mittels eines hinterlistigen Überfalls,  
mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder  
mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung  
begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.  
(2) Der Versuch ist strafbar.  
 
§ 225 StGB Mißhandlung von Schutzbefohlenen  
(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, 
die  
1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht,  
2. seinem Hausstand angehört,  
3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder  
4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist,  
quält oder roh mißhandelt, oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie zu sorgen, sie an der 
Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.  
(2) Der Versuch ist strafbar.  
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter die schutzbefohlene Person durch 
die Tat in die Gefahr  
1. des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder  
2. einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung  
bringt.  
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(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in 
minder schweren Fällen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.  
 
§ 226 StGB Schwere Körperverletzung  
(1) Hat die Körperverletzung zur Folge, daß die verletzte Person  
1. das Sehvermögen auf einem Auge oder beiden Augen, das Gehör, das Sprechvermögen oder die  
    Fortpflanzungsfähigkeit verliert,  
2. ein wichtiges Glied des Körpers verliert oder dauernd nicht mehr gebrauchen kann oder  
3. in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in Siechtum, Lähmung oder geistige Krankheit oder 
Behinderung verfällt,  
so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.  
(2) Verursacht der Täter eine der in Absatz 1 bezeichneten Folgen absichtlich oder wissentlich, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.  
(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in 
minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.  
 
 
§ 229 StGB Fahrlässige Körperverletzung  
Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung einer anderen Person verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

                                                     B e a m t e n s t a t u s g e s e t z  

§ 36 Verantwortung für die Rechtmäßigkeit 
(1) Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle persönliche 
Verantwortung. 
(2) 1 Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen haben Beamtinnen und Beamte 
unverzüglich auf dem Dienstweg geltend zu machen. 2 Wird die Anordnung aufrechterhalten, haben sie sich, 
wenn die Bedenken fortbestehen, an die nächst höhere Vorgesetzte oder den nächst höheren Vorgesetzten zu 
wenden. 3 Wird die Anordnung bestätigt, müssen die Beamtinnen und Beamten sie ausführen und sind von der 
eigenen Verantwortung befreit. 4 Dies gilt nicht, wenn das aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen 
verletzt oder strafbar oder ordnungswidrig ist und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für die Beamtinnen 
oder Beamten erkennbar ist. 5 
Die Bestätigung hat auf Verlangen schriftlich zu erfolgen. 

- (3)1 Wird von den Beamtinnen oder Beamten die sofortige Ausführung der Anordnung verlangt, weil Gefahr im 
Verzug besteht und die Entscheidung der oder des höheren Vorgesetzten nicht rechtzeitig herbeigeführt werden 
kann, gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend. 2 Die Anordnung ist durch die anordnende oder den anordnenden 
Vorgesetzten schriftlich zu bestätigen, wenn die Beamtin oder der Beamte dies unverzüglich nach Ausführung 
der Anordnung verlangt.  

 
 

                             Konvention über die Rechte des Kindes vom 20.11.1989 
 
 Art. 3 
(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der 
sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl 
des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 
 
Art. 8 
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Recht des Kindes zu achten, seine Identität, einschließlich seiner 
Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetzlich anerkannten Familienbeziehungen, ohne 
rechtswidrige Eingriffe zu behalten. 
(2) Werden einem Kind widerrechtlich einige oder alle Bestandteile seiner Identität genommen, so gewähren die 
Vertragsstaaten ihm angemessenen Beistand und Schutz mit dem Ziel, seine Identität so schnell wie möglich 
wiederherzustellen. 
 
 Art. 16 
(1) Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seiner Wohnung 
oder seinem Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt 
werden. 
(2) Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. 

 
 Art. 19 
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs–, Verwaltungs-, Sozial–  und 
Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, 
Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung 
oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Missbrauchs zu schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern 
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oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person befindet, 
die das Kind betreut. 

 
Art 37 
(1) Die Vertragsstaaten stellen sicher, 
a)  dass kein Kind der Folter oder einer anderen grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung 
oder Strafe unterworfen wird..... 
b)  dass keinem Kind die Freiheit rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird.    
c)  dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, das Recht auf umgehenden Zugang zu einem rechtskundigen 
oder anderen geeigneten Beistand und das Recht hat, die Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung bei einem 
Gericht, ....anzufechten, sowie das Recht auf alsbaldige Entscheidung in einem solchen Verfahren.                                  

                                                        FamFG 

§ 24 Anregung des Verfahrens 
(1) Soweit Verfahren von Amts wegen eingeleitet werden können, kann die Einleitung eines Verfahrens angeregt 
werden. 
(2) Folgt das Gericht der Anregung nach Absatz 1 nicht, hat es denjenigen, der die Einleitung angeregt hat, 
darüber zu unterrichten, soweit ein berechtigtes Interesse an der Unterrichtung ersichtlich ist. 
 
§ 26 Ermittlung von Amts wegen 
Das Gericht hat von Amts wegen die zur Feststellung der entscheidungserheblichen Tatsachen erforderlichen 
Ermittlungen durchzuführen. 
 
§ 29 Beweiserhebung 
(1) Das Gericht erhebt die erforderlichen Beweise in geeigneter Form. Es ist hierbei an das Vorbringen der 
Beteiligten nicht gebunden. 
(2) Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Vernehmung bei Amtsverschwiegenheit und das Recht zur 
Zeugnisverweigerung gelten für die Befragung von Auskunftspersonen entsprechend. 
(3) Das Gericht hat die Ergebnisse der Beweiserhebung aktenkundig zu machen. 
 
§ 49 Einstweilige Anordnung 
(1) Das Gericht kann durch einstweilige Anordnung eine vorläufige Maßnahme treffen, soweit dies nach den für 
das Rechtsverhältnis maßgebenden Vorschriften gerechtfertigt ist und ein dringendes Bedürfnis für ein sofortiges 
Tätigwerden besteht. 
(2) Die Maßnahme kann einen bestehenden Zustand sichern oder vorläufig regeln. Einem Beteiligten kann eine 
Handlung geboten oder verboten, insbesondere die Verfügung über einen Gegenstand untersagt werden. Das 
Gericht kann mit der einstweiligen Anordnung auch die zu ihrer Durchführung erforderlichen Anordnungen treffen 
                                              
                                                          Grundgesetz 
 
Art 20 Verfassungsgrundsätze – Widerstandsrecht 
(3) die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung 
sind an Gesetz und Recht gebunden. 
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum 
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist 
 
Art 19 Einschränkung von Grundrechten – Rechtsweg 
(2) In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. 
(4) wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit 
eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben…. 
 
§ 339   StGB    Rechtsbeugung                                    
Ein Richter, ein anderer Amtsträger oder ein Schiedsrichter, welcher sich bei der Leitung oder Entscheidung einer 
Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil einer Partei einer Beugung des Rechts schuldig macht, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. 
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